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A. Landkreis Jerichower Land 
2. Amtliche Bekanntmachungen 

197 
Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) über das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG für eine Grundwasserentnahme von 383.250 m³/a zur 

Wasserversorgung des Geflügelhofes Möckern mit Trink-, Tränke- und Brauchwasser aus 

einem neu zu errichtenden Brunnen (Brunnen 4) in der Gemarkung Möckern  

Der Geflügelhof Möckern beabsichtigt eine Verlagerung der bereits existierenden Wasserfassung „Stern“ in 

den bedeckten unteren Grundwasserleiter, um nachteilige Auswirkungen durch die derzeitige 

oberflächennahe Entnahme auf die grundwasserabhängigen Ökosysteme (Biotope Mostpfuhl und Pilm) zu 

vermeiden.  

Gemarkung: Möckern  Flur: 19 Flurstück(e): 10007 

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben der Nummer 13.3.2 (A) der Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 

S. 540). 

Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass nach der gemäß § 7 Abs. 1 UVPG 

durchgeführten allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls durch das o. g. Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und dass eine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht besteht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar 

ist. 

Die Unterlagen für die Vorprüfung sowie der Erläuterungsbericht über die Durchführung und das Ergebnis der 

Vorprüfung werden beim Landkreis Jerichower Land, Brandenburger Straße 100 in 39307 Genthin, 

Fachbereich Umwelt, Zimmer 337,  

im Zeitraum vom 

4. Oktober 2021 bis einschließlich 29. Oktober 2021 

während der Sprechzeiten des Landkreises  
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Montag bis Mittwoch: von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Donnerstag:  von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

  Freitag:   von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  

öffentlich ausgelegt. 

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage (COVID-19) ist eine Einsichtnahme nur nach vorheriger 

telefonischer Terminvereinbarung unter 03921 - 949 7403 und unter Einhaltung der Hygiene- und 

Verhaltensregeln möglich. 

Burg, den 27. August 2021 

Im Auftrag 

gez. Dreßler 

 
 

 
 
B. Städte und Gemeinden 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

 
198 

Gemeinde Stadt Möckern 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Möckern für das Haushaltsjahr 2021. 

Aufgrund des § 100 der Kommunalverfassung LSA vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Stadtrat in 

der Sitzung am 29.06.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 

voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, wird 

 

1. im Ergebnisplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 21.992.900 EUR 

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.800.800 EUR 

 

2. im Finanzplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.683.900 EUR 

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.487.900 EUR 

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   3.195.700 EUR 

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   3.895.800 EUR 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf      868.800 EUR 

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf      364.700 EUR 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird auf 868.800 Euro festgesetzt. 

 

§ 3 

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt. 
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§ 4 

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 4.100.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 345 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 405 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 365 v. H. 

 

§ 6 

Festsetzung von Wertgrenzen 

 

Für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO werden folgende Wertgrenzen 

für die Stadt Möckern festgesetzt: 

 

a) Baumaßnahmen ab 200.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf 

Unterhalb der von der Vertretung festgesetzten Wertgrenze liegende Investitionen und zu bilanzierende 

Investitionsförderungsmaßnahmen können zusammengefasst werden. 

 

Stadt Möckern, den 07.07.2021 

gez. von Holly 

Bürgermeister 

 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 

Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur 

Einsichtnahme vom 06.09.2021 bis 17.09.2021 im Rathaus, Zimmer 202, öffentlich aus. Die nach § 107 Abs. 

4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch den 

Landkreis Jerichower Land am 02.08.2021 erteilt worden.  

 

Stadt Möckern, den 10.08.2021 

gez. von Holly 

Bürgermeister 

 
 

 
199 

 
Gemeinde Möser 
 

 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2021  
 
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288), hat die Gemeinde Möser in der Sitzung am 06.07.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
§ 1  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird  
 
1. im Ergebnisplan mit dem  
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 a) Gesamtbetrag der Erträge auf  13.461.300 Euro  
 
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  13.439.500 Euro  
 
2.  im Finanzplan mit dem  
 
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  12.300.700 Euro  
 
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.725.500 Euro 
 
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  4.609.800 Euro  
 
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  6.987.500 Euro  
 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  1.000.000 Euro  
 
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  493.000 Euro  
 
festgesetzt.  
 

§ 2  
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.  
 

§ 3  
 

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt. 
 

§ 4  
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.460.100 Euro festgesetzt.  

§ 5  
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:  
 
1.  Grundsteuer  
 
 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)  350 v. H. 
 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  450 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  330 v. H.  
 
 
Möser; den 16.07.2021 
 
 
 
gez. Köppen       Siegel 
Bürgermeister 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA zur 
Einsichtnahme  
  
vom 01.09.2021 bis 09.09.2021 im Verwaltungsamt Möser, Zimmer 5 öffentlich aus.  
 
Die nach § 107 Abs. 4 der Kommunalverfassung LSA erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht 
des Landkreises Jerichower Land am 11.08.2021 unter dem Aktenzeichen 15 68 60 erteilt worden. 
 
 
Möser, 17.08.2021 
 
 
 
gez. Köppen        Siegel 
Bürgermeister 
 
 

 
2. Amtliche Bekanntmachungen 

 
 

200 
 
Gemeinde Biederitz 
 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Biederitz 
über das Recht auf die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 

1. Das Wählerverzeichnis zu o. g. Wahl der Gemeinde Biederitz kann in der Zeit 
     

vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 
   im Verwaltungsamt der Gemeinde Biederitz, Einwohnermeldestelle, EG, Zi.-Nr. 13, 
   Berliner Straße 25, 39175 Biederitz / OT Heyrothsberge zur Überprüfung der im Wählerverzeichnis    
   eingetragenen personenbezogenen Daten eingesehen werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit  
   oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern    
   ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis  
   eingetragenen Personen überprüfen will, hat er die Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine  
   Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung  
   besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk  
   gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im  
   automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
 
   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
    
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. September 2021    
    bis zum 10. September 2021, am 09. September 2021 bis 18.00 Uhr, bei der Gemeinde  
    Biederitz, Berliner Straße 25, 39175 Biederitz / OT Heyrothsberge, Einwohnermeldestelle, EG, Zi.-Nr. 13,  
    Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt  
    werden.        
     
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 05. September  
    2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,  
    wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr  
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    laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das  
    Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen  
    beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
     
4. Wer einen Wahlschein erhalten hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 67 Börde – Jerichower Land durch  
    Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl   
    teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person 
       Der Wahlschein kann bis zum 24. September 2021, 18.00 Uhr, in der Gemeinde Biederitz schriftlich,  
       elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener  
       plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen  
       kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. 
   
5.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn  

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 
2021) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder die Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden 
ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach  
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 

 
 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
schriftlich elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.           
                                                                                                                                
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

a) einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
b) einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
c) einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
d) ein Merkblatt zur Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtige Person auszuweisen. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. 
 
 
Biederitz, d. 17.08.2021 
 
 
 
gez. Kay Gericke    Siegel 
Bürgermeister  
 
 

 

201 
 
Gemeinde Biederitz 
 

Wahlbekanntmachung 
für die Gemeinde Biederitz 

 
1. Am 26. September 2021 findet in der Gemeinde Biederitz die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag     
    statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 
     
     

 Name der Gemeinde Wahlbezirk Wahlraum 

Biederitz  01 – OT Biederitz Mehrzweckhalle 
Heyrothsberger Straße 13 b 
39175 Biederitz 

Biederitz  02 – OT Heyrothsberge FFW Heyrothsberge 
Berliner Straße 7/8 
39175 Biederitz OT Heyrothsberge 

Biederitz  03 – OT Gerwisch Sporthalle Gerwisch 
Wuhneweg 1 
39175 Biederitz OT Gerwisch 

Biederitz 04 – OT Gübs Gemeindebüro Gübs 
Dorfstraße 5 
39175 Biederitz OT Gübs 

Biederitz 05 – OT Königsborn Mehrzweckhalle Königsborn 
Möckerner Straße 42 
39175 Biederitz OT Königsborn 

Biederitz 06 – OT Woltersdorf FFW Woltersdorf 
Königsborner Straße 10a 
39175 Biederitz OT Woltersdorf 

 
 
    In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 05.09.2021 übersandt worden sind,     
    sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
    Die Briefwahlvorstände zur Bundestagswahl 2021 werden die Ermittlung der Briefwahlergebnisse in der  
    Verwaltung des Landkreises Jerichower Land, Bahnhofstraße 9 in 39288 Burg vornehmen. Die  
    Stimmenauszählung beginnt mit der Öffnung der Stimmzettelumschläge um 18.00 Uhr. 
    Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich.  
 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirkes wählen, in dessen     
    Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
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    Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl  
    mitzubringen.  
    Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
    Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.  
    Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
    Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
    Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
    a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der  
        zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung    
        verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von  
        dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
    b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine  
        Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder  
        Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für  
        die Kennzeichnung. 
 
     Der Wähler gibt 
     seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)  
     durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem  
     Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,  
      
     und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)  
     durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher   
     Landesliste sie gelten soll. 
 
     Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in         
     einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine  
     Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung folgende Ermittlung und Feststellung des   
    Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung  
    des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 
5. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der  
    Wahlschein ausgestellt ist,  
    a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
    b) durch Briefwahl  
    teilnehmen. 
    Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Biederitz einen amtlichen Stimmzettel,    
    einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen    
    Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen  
    Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort  
    spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.  
    Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben  
    (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  
     
    Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14  
    Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer  
    Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person  
    bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst  
    getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter  
    missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des  
    Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14  
    Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 
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Biederitz, den 17.08.2021 
 
 
 
 
gez. Kay Gericke    - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 

 

202 
 
Stadt Gommern 
 

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26.09.2021 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Gommern – die Wahlbezirke der  
 
Stadt Gommern – Wahlbezirke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
 
wird in der Zeit vom 06. bis 10. September 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
 
am Montag, dem 06.09.21   09.00 bis 12.00 Uhr, 
am Dienstag, dem 07.09.21 von  09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr, 
am Mittwoch, dem 08.09.21 von   09.00 bis 12.00 Uhr, 
am Donnerstag, dem 09.09.21 von  09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr und 
am Freitag, dem 10.09.21 von    09.00 bis 12.00 Uhr  
     
in der Stadtverwaltung Gommern, Walther-Rathenau-Straße 4, 39245 Gommern, Meldestelle, für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. September 
2021 bis zum 10. September 2021, spätestens am 10. September 2021 bis 12.00 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Gommern, Walther-Rathenau-Straße 4, 39245 Gommern, Meldestelle, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05. 
September 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 67 Börde - Jerichower Land durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.   
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
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a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,  
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 
2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung als gewahrt. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. Wer den 
Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.  
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Gommern, den 17.08.2021 
 
 
gez. Hünerbein        Siegel 
Bürgermeister  
 
 

 
 

203 
 
Stadt Gommern 

 
Wahlbekanntmachung 

 
1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr. 
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2. Die Stadt Gommern ist in 14 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 3 Wahlbezirke in Gommern und je 1 
Wahlbezirk in Vehlitz, Karith/Pöthen, Dannigkow, Wahlitz, Menz, Nedlitz, Leitzkau, Ladeburg, Dornburg, Lübs 
und Prödel. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16.08.2021 bis 
05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses in der 
Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg zusammen. Die 
Stimmenauszählung beginnt mit der Öffnung der Stimmzettelumschläge um 18.00 Uhr. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit 
amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 
 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.     
 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll,  
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
        
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen.   
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
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6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 
 
Gommern, den 18.08.2021 
 
 
gez. Hünerbein        Siegel 
Bürgermeister 
 
 

 

204 
Gemeinde Elbe-Parey 
 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Elbe-Parey 
zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 26. September 2021 

 
1.  Am Sonntag, dem 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag  statt. 

 

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2.  Die Gemeinde Elbe-Parey ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt:  
  

Ortschaft Wahlbezirk-Nr. Wahlraum barrierefrei 

Parey 001 Kita „Sonnenschlößchen“ 
Parey 
Am Park 1 
39317 Parey 

ja 

Zerben 002 Schloss Zerben 
Zerben 
Am Park 2 
39317 Elbe-Parey 

 

Bergzow 003 Dorfgemeinschaftshaus 
Bergzow 
Straße der Jugend 5 a 
39307 Elbe-Parey 

 

Derben 004 Gemeindehaus  
Derben 
Hauptstraße 73 
39317 Elbe-Parey 

 

Neuderben 005 Feuerwehr 
Neuderben 
Hauptstraße 17 a 
39317 Elbe-Parey 

ja 

Ferchland 006 Elbehaus 
Ferchland 
Genthiner Straße 16 c 
39317 Elbe-Parey 

ja 

Güsen 007 Kita „Eulenwäldchen“ 
Güsen 
Herderstraße 33 
39317 Elbe-Parey 

ja 

Hohenseeden 008 Kita „Lindenstrolche“ 
Hohenseeden 
Brandensteiner Weg 16 
39307 Elbe-Parey 

ja 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 05.09.2021 übersandt worden 

sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
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 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15:00 Uhr in den 
Räumlichkeiten des Landkreises Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg, zusammen 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. 

 

  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.  

 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. (§ 4 Bundeswahlordnung) 
  

  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt  
 

- seine Erststimme in der Weise ab,  
 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme in der Weise ab,  
 

  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll, 

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und am Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 32 
Bundeswahlordnung). 

 

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist, 

 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
 b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Für die Briefwahl wird dem Wahlberechtigten ein Merkblatt nach Anlage 12 
Bundeswahlordnung zur Verfügung gestellt. 
 

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
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  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Parey, den 23.08.2021  
 

 

 

gez. Rindert  Dienstsiegel 
 

 
 

 

205 
Gemeinde Elbe-Parey 
 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Elbe-Parey über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Elbe-Parey wird in der Zeit vom 06.09.2021 

bis 10.09.2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt 
 

  montags, mittwochs und freitags von  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
  dienstags von  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 donnerstags von   9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
  

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen.  
 Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.09.2021 bis 

10.09.2021, spätestens am Freitag, dem 10.09.2021, bis 12:00 Uhr, bei der Elbe-Parey, Ernst-Thälmann-
Straße 15, 390317 Elbe-Parey, in der Meldebehörde, Einspruch einlegen. 

 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 

eine Wahlbenachrichtigung. 
 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 67 Börde – Jerichower Land durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
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5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 10.09.2021) versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 
der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 
18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Elbe-Parey mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. 
 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, 
stellen. 
 

 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.  
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Parey, den 23.08.2021 
 
 
 
gez. Rindert Dienstsiegel 

 
 

 

206 
Gemeinde Möser 

Der Bürgermeister 

 

Wahlbekanntmachung 

 

 

1. Am Sonntag, 26. September 2021  

 

findet die  

 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

 

statt. 

 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 

 

2. Die Gemeinde ist in 7 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt: 

 

      

Wahlbezirk 001 – Hohenwarthe Sporthalle „Am Krähenberg“, Am Sportplatz 31, Hohenwarthe 

barrierefrei 

Wahlbezirk 002 – Körbelitz Saal „Zum Alten Fritz“, Dorfstraße 8, Körbelitz 

barrierefrei 

Wahlbezirk 003 – Lostau Sporthalle Lostau, Am Sportpark 2, Lostau 

barrierefrei 

Wahlbezirk 041 – Möser1 Bürgerzentrum Möser, Rudolf-Breitscheid-Weg 24, Möser 

barrierefrei 

Wahlbezirk 042 – Möser2 Grundschule Möser, Gartenstraße 27, Möser 

barrierefrei 

Wahlbezirk 005 – Pietzpuhl Schloßstraße 3, Pietzpuhl 

barrierefrei 

Wahlbezirk 006 – Schermen Sporthalle Schermen, Breite Straße 14A, Schermen 

barrierefrei 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens  zum 05.09.2021 übersandt werden, 

sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag im Landkreis Jerichower 

Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg zusammen (entsprechend Bekanntmachung des Kreiswahlleiters). 
 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

er eingetragen ist. 
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Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 

Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer:  

 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 

jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 

zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

5.  Der Wähler gibt 

 

5.1. seine Erststimme in der Weise ab, 

 

       dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes  

       Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,  

 

 5.2. und seine Zweitstimme in der Weise, 

 

        dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz     

        oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

        Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem    

        besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine  

        Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  

         

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäftes möglich ist.  

 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl  

 

teilnehmen. 

 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 

amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 

Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 

Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 

spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 

abgegeben werden.  
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7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 

Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 

 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 

Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 

Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 

ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 

Bundeswahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 

wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 

107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

 

                                                                                                                         

 

      

                                                                                                                                     Möser, 18.08.2021 

 

                                                                                                           

 

                 (Dienstsiegel)  

 

                                                                                                                                       gez. Köppen 

 
 

 

207 
Gemeinde Möser 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag  

am 26. September 2021 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Möser wird in der Zeit vom 6. September 
2021 bis 10. September 2021 (20. Tag bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Möser, Brunnenbreite 7/8 in 39291 Möser (barrierefrei) für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
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2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.09 2021 bis 10.09 
2021 (20. Tag vor der Wahl bis zum 16. Tag vor der Wahl), spätestens am 10.09 2021 bis 12:00 Uhr, bei 
der Gemeinde Möser, Meldebehörde, Brunnenbreite 7/8 in 39291 Möser (barrierefrei) Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 
(21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 67 Börde – Jerichower Land  
 
                           durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
  
 oder  
 
                           durch Briefwahl  
 
teilnehmen. 
 
5. Ein Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) bis zum 05.09.2021 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) 
bis zum 10.09.2021 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfristen nach § 18 Abs. 
1 oder nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. 
September 2021, 18:00 Uhr, bei der Gemeinde Möser mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt 
werden.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein ausgestellt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
             a)    einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,  
 
             b)    einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  
 

c)  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen    
 roten Wahlbriefumschlag und  
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d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
 
                                                                                                                                 Möser, 18.08.2021 
 
 
gez. Köppen 
Bürgermeister 
 
 

 

208 
Einheitsgemeinde Stadt Jerichow 
Der Bürgermeister 

 
Wahlbekanntmachung der Stadt Jerichow 

zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags am 26. September 2021 
 
1.  Am Sonntag, den 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.  
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Einheitsgemeinde Stadt Jerichow ist in folgende 12 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

Ortschaft Wahlbezirk-Nr. Wahlraum barrierefrei 

Brettin 0001 
Schulspeisung  
Heinrich-Heine-Straße 72 
39307 Jerichow OT Brettin 

nein 

Demsin 0002 
Dorfgemeinschaftshaus  
Genthiner Straße 39  
39307 Jerichow OT Kleinwusterwitz  

ja 

Jerichow 0003 
Bürgerhaus  
Karl-Liebknecht-Straße 55  
39319 Jerichow 

ja 

Kade 0004 
Dorfgemeinschaftshaus  
Genthiner Straße 22  
39307 Jerichow OT Kade  

ja 
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Karow 0005 
Dorfgemeinschaftshaus 
Friedenstraße 29 
39307 Jerichow OT Karow 

nein 

Klitsche 0006 
Dorfgemeinschaftshaus  
Dorfstraße 6  
39307 Jerichow OT Neuenklitsche  

ja 

Nielebock 0007 
Schulungsraum der Feuerwehr 
Lindenstraße 17 
39319 Jerichow OT Nielebock  

ja 

Redekin 0008 
Vereinshaus  
Parkstraße 14 
39319 Jerichow OT Redekin  

ja 

Roßdorf 0009 
Dorfgemeinschaftshaus  
Fröbelstraße 23 
39307 Jerichow OT Roßdorf  

ja 

Schlagenthin 0010 
Grundschule  
Schulstraße 12 a 
39307 Jerichow OT Schlagenthin  

nein 

Wulkow 0011 
Dorfgemeinschaftshaus  
Hauptstraße 12 
39319 Jerichow OT Kleinwulkow  

ja 

Zabakuck 0012 
Dorfgemeinschaftshaus  
Am Park 12 
39307 Jerichow OT Zabakuck  

ja 

 
 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 05.09.2021 übersandt 
werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen 
haben. 

 
3. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15.00 Uhr im 

Landkreis Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg zusammen. 
  
4. Jeder Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, 

in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
 Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren Personalausweis 

oder ein amtliches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein) bereitzuhalten. Sie haben sich 
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
bei der Wahl abgegeben werden. 

 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält am Wahltag im zuständigen 

Wahlraum einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme (§ 4 BWG). 
 
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufs oder Standes und des Wohnortes 
(Hauptwohnung) des Bewerbers sowie des Namens der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, oder des Kennworts bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung, 

 
b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die zugelassenen Landeslisten unter Angabe 

des Namens der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, sowie der 
Familiennamen und Vornamen der ersten fünf Bewerber und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 
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5. Der Wähler gibt  
 
5.1 die Erststimme in der Weise ab,  
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und 
 
5.2 die Zweitstimme in der Weise ab,  
 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 

Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude 
jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten (§ 32 BWG). 

 
7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 
 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow einen 

Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. Der Wahlberechtigte kennzeichnet persönlich den 
Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe 
des Tages, steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, verschließt den Wahlbriefumschlag und 
übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. Für die Briefwahl wird dem Wahlberechtigten ein Merkblatt 
nach Anlage 12 BWO zur Verfügung gestellt. 

 
8. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 

des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 
BWG). 

 
 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 BWG). 
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 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

  
 Jerichow, den 16.08.2021 
  
 Im Auftrag        

            -Dienstsiegel- 
 gez. Schünicke 
 Stellv. Bürgermeisterin der Stadt Jerichow 
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Einheitsgemeinde Stadt Jerichow 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 

die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 
 
1. Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke in den Ortschaften der Stadt Jerichow 

Brettin, Demsin, Jerichow, Kade, Karow, Klitsche, Nielebock, Redekin, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow und 
Zabakuck werden in der Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Einwohnermeldeamt der Stadt Jerichow, 39319 Jerichow, Karl-Liebknecht-Straße 10 
(barrierefreier Zutritt möglich) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des BMG eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist daher durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 

vom 06.09.2021 bis 10.09.2021, spätestens am Freitag, den 10.09.2021 bis 12.00 Uhr bei der Stadt 
Jerichow, 39319 Jerichow, Karl-Liebknecht-Straße 10 (Einwohnermeldeamt, Zi. 002) Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 67 Börde – Jerichower Land durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
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 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 BWO (bis zum 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs.1 BWO (bis zum 10.09.2021) versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 BWO 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 BWO entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
5.3. Wahlscheine können bei der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow schriftlich, mündlich oder elektronisch 

beantragt werden   
     a) von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum 24.09.2021, 18.00 

Uhr, 
 b) von wahlberechtigten Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht 

oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,  
 c) von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen, die glaubhaft versichern, 

dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr,  
 d) von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen unter den         nach Nr. 

5.2. angegebenen Voraussetzungen bis zum Wahltag, 15.00 Uhr. 
 
  Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 

dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.  

 
6. Dem Wahlschein werden beigefügt: 

- ein amtlich weißer oder weißlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 
- ein amtlich blauer Stimmzettelumschlag, 
- ein amtlich mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehener hellroter 

Wahlbriefumschlag sowie 
- ein Merkblatt zur Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Stadt Jerichow vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

      
7. Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den Briefwahlunterlagen so      rechtzeitig an 

die darauf angegebene Anschrift versenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert.  
 

Jerichow, den 16.08.2021 
 
Im Auftrag      - Dienstsiegel - 
 
gez. Schünicke 
(Stellvertr. Bürgermeisterin der Stadt Jerichow) 
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Einheitsgemeinde Stadt Jerichow 

 
Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ der Stadt Jerichow im 
OT Kleinmangelsdorf  
 
Der Stadtrat der Stadt Jerichow hat in seiner Sitzung am 25.05.2021 den Beschluss (187/2019-2024) gefasst, 
den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ im OT Kleinmangelsdorf in der 
Fassung vom Februar 2021 samt Begründung zu billigen und die Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
die Beteiligung der berührten Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorzunehmen. Die Nachbargemeinden sind nach § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
Zum Vollzug der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 
angewendet. Dabei wird bei der Aufstellung nach § 13a Abs. 3 Satz 1 auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 abgesehen. Weiterhin wird von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 abgesehen.  
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den geplanten Neubau einer Werkstatthalle nach heutigen Stand der Technik geschaffen 
werden.   
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ im OT Kleinmangelsdorf in der 
Fassung vom Februar 2021 samt Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.09.2021 bis 
einschließlich 18.10.2021 im Bauamt der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow, Zimmer 110, Karl-Liebknecht-
Straße 10, 39319 Jerichow, öffentlich während folgender Dienstzeiten: 
 
Montag               09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Freitag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung zu Jedermanns Einsicht aus.   
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ im OT Kleinmangelsdorf in der 
Fassung vom Februar 2021 samt Begründung ist zusätzlich im Internet auf den Websites 
https://www.stadt-jerichow.de/bekanntmachungen.html abrufbar. 

 
Während der Auslegungsfrist können von Jedermann Anregungen, Bedenken und Hinweise zum Entwurf der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Friedensstraße“ im OT Kleinmangelsdorf zur vorgebracht werden. 
Es wird gemäß § 4a Abs. 6 BauGB darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung 
ist. 
 
Jerichow, 10.08.2021  
 
gez. Bothe Siegel 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stadt-jerichow.de/bekanntmachungen.html
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D. Regionale Behörden und Einrichtungen 
2. Amtliche Bekanntmachungen  
 

211 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB), 
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 
zum Antrag der Cemex Kies Rogätz GmbH 

auf Zulassung des obligatorischen Rahmenbetriebsplans für die Planänderung zum 
bergrechtlich planfestgestellten bergbaulichen Gewinnungsvorhaben  

Kiessandtagebau Parey 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. m. § 73 
Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i.V.m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) wird bekannt gemacht: 
 
Die Cemex Kies Rogätz GmbH, im Folgenden als Antragstellerin benannt, beantragte mit Schreiben vom 
04.08.2020 beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) im Rahmen eines 
bergrechtlichen Planänderungsverfahrens die Zulassung des obligatorischen Rahmenbetriebsplanes für das 
bergrechtlich planfestgestellte Gewinnungsvorhaben Kiessandtagebau Parey. Die Antragstellerin beabsichtigt 
mit der Planänderung eine Erweiterung der Vorhabensfläche um ca. 10,6 ha und die Verlängerung der 
Vorhabenslaufzeit um 21 Jahre bis zum 31.12.2043. Mit der bergbaulichen Rohstoffgewinnung ist eine 
Gewässerherstellung verbunden. 
 
Mit Schreiben vom 01.02.2019 beantragte die Cemex Kies Rogätz GmbH gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die beabsichtigte Planänderung des planfestgestellten 
Vorhabens Kiessandtagebau Parey, hier die Verlängerung der Vorhabenslaufzeit, die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung und den Entfall der allgemeinen Vorprüfung nach UVPG. Das LAGB hat mit 
Aussprache des behördlichen Verlangens auf Aufstellung eines obligatorischen Rahmenbetriebsplans mit 
Entscheidung vom 26.02.2019 die Zweckmäßigkeit zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UVPG festgestellt. Somit ist für die beabsichtigte Planänderung ein bergrechtliches 
Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 52 Abs. 2c BBergG i. V. m. § 52 Abs. 2a 
BBergG durchzuführen. Das LAGB ist insoweit die zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde. 
 
Gemäß § 1 Nr. 6 PlanSiG sind die Vorschriften des PlanSiG auf das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren 
anwendbar. Vorliegend wird für dieses Vorhaben gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG i. V. m. § 27a Abs. 1 Satz 2 
VwVfG die Auslegung des Plans durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Der Rahmenbetriebsplan ist 
in der Zeit vom 
 

16.09.2021 bis 15.10.2021 
 

im Internet unter https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/ oder über die Homepage des 
LAGB http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/ und dort über den Pfad „Service → Bekanntmachungen → Parey“ 
abrufbar.  
 
Darüber hinaus erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG die angeordnete Auslegung als zusätzliches 
Informationsangebot in der Gemeinde Elbe-Parey. Die Planunterlagen werden im Zeitraum vom  
 

16.09.2021 bis 15.10.2021 
 

entsprechend den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Elbe-Prey in der 
 

Gemeinde Elbe-Parey 
Raum 105 

Ernst-Thälmann-Straße 15 
39317 Elbe-Parey OT Parey 

 
zur Einsicht ausgelegt und können zu folgenden Dienstzeiten eingesehen werden: 
 
 
 

https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/
http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/
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Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 
Aufgrund der bestehenden COVID-19-Pandemie kann es zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus 
kurzzeitig zu Einschränkungen zur Einsichtnahme für die Öffentlichkeit in der Einheitsgemeinde Elbe-Parey 
kommen. Eine persönliche Einsichtnahme ist dann gegebenenfalls erst nach vorheriger Terminabstimmung 
möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte in diesem Fall die Telefonnummer: +49 (0) 39349 / 933 oder 
die E-Mail-Adresse unter poststelle@elbe-parey.de. Bitte beachten Sie während der Einsichtnahme die 
allgemeinen Hygieneregeln der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus im Land Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Weitere Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind nicht auszuschließen. Bitte informieren Sie 
sich tagaktuell auf der Homepage der Einheitsgemeinde Elbe-Parey unter https://www.elbe-parey.de/.  
 
Sollte es infolge der COVlD-19-Situation während der Auslegung der Planunterlagen zu einer vollständigen 
Schließung der Auslegungsstelle für den Publikumsverkehr kommen oder der Zugang zur Auslegungsstelle 
einzelnen Personen aus sonstigen pandemiebedingten Gründen untersagt sein, wird als weiteres zusätzliches 
Informationsangebot im vorgenannten Zeitraum gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 PlanSiG der Versand der Unterlagen 
auf einem digitalen Datenträger angeboten. Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen, können die 
Planunterlagen unter poststelle@lagb.mw.sachsen-anhalt.de oder telefonisch unter +49 (0) 345 / 5212-0 bzw. 
als Fax unter +49 (0) 345 / 5229 910 angefordert werden. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zu einem Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, mithin bis zum 15.11.2021, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Einheitsgemeinde Elbe-
Parey, Ernst-Thälmann-Straße 15, 39317 Elbe-Parey OT Parey oder beim LAGB, Köthener Straße 38 in 
06118 Halle / Saale Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 
 
Für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente besteht kein Zugang. 
 
Mit dem Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf 
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen. Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und 
Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf dieses 
Verwaltungsverfahren. 
 
Die Einwendungen sollen neben dem leserlichen Vor- und Familiennamen auch die volle Anschrift des 
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen soll erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig 
gehalten wird. Gleichförmige Einwendungen, bei denen nicht eine natürliche Person als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift gekennzeichnet ist, können gemäß § 17 
VwVfG unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
 
Ein Termin zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen, der Stellungnahmen der Behörden, der 
im Land Sachsen-Anhalt nach § 3 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in 
Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG) 
anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange zu dem Plan mit dem 
Träger des Vorhabens, wird nach dem Ende der Einwendungsfrist ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann in dem 
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
Wenn mehr als 50 Personen Einwendungen erhoben haben, können diese von dem Erörterungstermin durch 
öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
 
 

https://www.elbe-parey.de/
mailto:poststelle@lagb.mw.sachsen-anhalt.de
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Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, dass 
 
- die für das Verfahren zuständige Behörde und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 

zuständige Behörde das LAGB ist, 
- über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wird, 
- der ausgelegte obligatorische Rahmenbetriebsplan die notwendigen Unterlagen für die Durchführung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung enthält, 
- die Anhörung die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen darstellt. 

 
Folgende entscheidungserhebliche Unterlagen über die Umweltauswirkungen wurden vorgelegt: 
 
- Umweltverträglichkeitsstudie (UVP-Bericht) 
- FFH-Vorprüfung 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
- Landschaftspflegerischer Begleitplan 
- Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 
- Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
- Schall-Immissionsprognose 
- Staub-Immissionsprognose 
- Bericht zu Erschütterungsmessungen (2018/2020) 
- Standsicherheitsnachweis 
- Bodenbewertungsverfahren 
- Bodenverwertungskonzept 
- Kartierbericht „Biotopkartierung“ (2020) 
- Zustandserfassung ausgewählter Feuchtlebensräume (2020) 
- Übersichtskartierung zu potentiellen Vorkommen planungsrelevanter Arten (2020) 
- Übersichtskartierung zum Vorkommen der Brutvogelarten (2020) 
- Kartierung der Zug- und Rastvögel (2020) 
- Hydrogeologisches Modell (2020) 
- Meldebogen der Eingriffsregelungen für das Vorhaben 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Unterlagen existieren, welche Teil der 
Rahmenbetriebsplanunterlagen sind. Art und Inhalt des Vorhabens sind in den 
Rahmenbetriebsplanunterlagen textlich und kartografisch dargestellt. 
 
Durch Einsichtnahme in die Rahmenbetriebsplanunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, die Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 
 
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
Die Einwendungen werden dem Antragsteller bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der 
Einwendung erforderlich sind. 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das LAGB erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Datenschutzerklärung des LAGB finden Sie unter https://lagb.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/LaGB/bergwesen/pdf/LAGB_Datenschutzerklaerung_2019.pdf oder über die 
Homepage des LAGB http://www.lagb.sachsen-an-halt.de/ und dort über den Pfad „Bergbau → Besondere 
Verwaltungsverfahren → Datenschutzerklärung. 
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